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B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

über die 15. öffentliche Sitzung 
des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 

 
 
 
 
 
 
Sitzungstag :  06.03.2018 
 
Sitzungsort :  Rathaus, Am Sonnenplatz 1 (Sitzungssaal 1. OG) 
 
Sitzungsdauer : Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 21:26 Uhr 
 
Unterbrechungen : - fünf Minuten (nach TOP 3) - 
 
 
Die Mitglieder des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses waren durch Ladung vom 
26.02.2018 – unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte – einberufen 
worden. 
 
Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben.  
 
Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen 
Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 01.03.2018 veröffentlicht. 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss war nach der Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 82). 
 
Die Tagesordnung (Seite 83) wurde nicht geändert. 
 
Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.  
 
Für diese Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses enthalten die Seiten 81 bis 
85 Beratungsergebnisse und Beschlüsse. 
 
 
 
Völker        Bußmann 
Vorsitzender       Schriftführer 
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A n w e s e n h e i t s l i s t e :      Mitgliederzahl: 14 
 
 Fraktionsstärke: 
a)          stimmberechtigt: 
 
CDU          7 Mitglieder 
 
Völker, Jens  - Vorsitzender - 
Hager, Silke 
Bender, Rolf 
Cleve, Andreas 
Kiessl, Brigitte 
Dr. Witzel, Hagen 
Liebermeister, Kurt 
 
SPD          3 Mitglieder 
 
Andrè, Lucia 
Hauer, Carsten 
Koci, Katja 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN       2 Mitglieder 
 
Breest, Clemens Paul, Peter 
Paul, Peter 
 
FDP          1 Mitglied 
 
Reimann, Thomas 
 
FREIE WÄHLER        1 Mitglied 
 
Biere, Raimo  
 
b) nicht stimmberechtigt 
 
vom Magistrat:     ESR Wysocki 
       Stadtrat Herr Minkel 
 
von der Stadtverordnetenversammlung:  Herr Zander 
 
von der Verwaltung:     VFW Herr Bußmann - Schriftführer -  
       FDL Herr Biermann 
       TA Herr Höfer 
 
Gäste:       Herr Markloff, Stadt Dreieich 
       Frau Jung, Stadt Dreieich 
       Frau May, Planquadrat 
       Frau Zimmermann, CESA 
       Herr Schultheiß 
       Herr Schäfer, NaturProfil 
       Herr Ott, IMB 
       Herr Behrend, IMB 
c) es fehlten: keiner 
 
Presse: 3 Zuhörer:  8 
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TAGESORDNUNG 
 
 
 
1. Mitteilung   

 
 
1.a des Ausschussvorsitzenden   

 
 
1.b des Magistrates   

 
 
2. Gespräch mit Fachreferenten für Klimaschutz gemäß 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 
19.12.2017 

  

 
 
3. Vorstellung des städtebaulichen Konzepts SmartCity 

Springpark Valley (Gewerbeflächen im Quellenpark) 
  

 
 
4. Aufstellung des Bebauungsplanes "Kurpark West" in Bad 

Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel nach § 13a BauGB 
  

 
 
4.a Aufstellung des Bebauungsplanes "Kurpark West", in Bad 

Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel nach § 13a BauGB 
a) hier: Beschlussfassung über die vorgebrachten 
Anregungen während der Offenlage nach § 3 (2) BauGB 
sowie über die eingegangenen Anregungen der Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 (2) BauGB 

2018/29  

 
 
4.b b) Beschlussfassung als Satzung gemäß § 10 BauGB 2018/30  

 
 
5. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 

19.02.2018 - 39/18 
betr. Aufbau eines Intelligenten Verkehrssystems (IVS) 

  

 
 
 
Ende der Tagesordnung 
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TOP 1. Mitteilung 
 
 
 
TOP 1.a des Ausschussvorsitzenden 
Herr Völker begrüßte die Ausschussmitglieder, sowie die anwesenden Gäste und Bürger. Im 
Anschluss stellte er fest, ob die aus dem Ortsbeirat Kernstadt verwiesenen Fragen (OB 
Kernstadt 27.02.2018, Bürgergespräch, Bebauungsplan „Kurpark West“) von Herrn Reimer 
allen Ausschussmitgliedern zugegangen sind.  
 
 
TOP 1.b des Magistrates 
Herr ESR Wysocki berichtete von der Straßenbaukonferenz im Wetetraukreis und zum 
geplanten Bauablauf der Sanierung der Oberfläche der K10 in Dortelweil und der K 247 in 
Gronau. 
 
TOP 2. Gespräch mit Fachreferenten für Klimaschutz gemäß Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2017 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt waren Vertreter der Stadt Dreieich (Herr Markloff und Frau 
Jung) zugegen. Diese berichteten aus ihrer Praxis und den gesammelten Erfahrungen in 
Bezug auf die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten.  
 
 
TOP 3. Vorstellung des städtebaulichen Konzepts SmartCity Springpark Valley 
(Gewerbeflächen im Quellenpark) 
 
Stadtrat Minkel erläuterte die historische Entwicklung des Gewerbeareals „Quellenpark“ und 
übergab das Wort an Frau May und Herrn Schultheis.  
Diese erläuterten die Änderungen an der Projektierung und stellten den aktuellen Stand des 
Projektes und seine Vorzüge vor. 
 
TOP 4. Aufstellung des Bebauungsplanes "Kurpark West" in Bad Vilbel, Gemarkung 
Bad Vilbel nach § 13a BauGB 
 
 
TOP 4.a Aufstellung des Bebauungsplanes "Kurpark West", in Bad Vilbel, 
Gemarkung Bad Vilbel nach § 13a BauGB 
a) hier: Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen während der Offenlage 
nach § 3 (2) BauGB sowie über die eingegangenen Anregungen der Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) nach § 4 (2) BauGB 
 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Beschlussempfehlung zu den nach § 3 (2) 
BauGB vorgebrachten Anregungen während der Offenlage, sowie zu den eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dafür:   SPD, CDU, FDP       11 Stimmen 
Dagegen:  Bündnis 90/DIE GRÜNEN        2 Stimmen 
Enthaltungen:  Frau Koci (SPD)         1 Stimme 
 
TOP 4.b b) Beschlussfassung als Satzung gemäß § 10 BauGB 
 
 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) den 
Bebauungsplanentwurf „Kurpark West“, in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, bestehend aus 
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textlichen Festsetzungen, Planzeichnung, Begründung, Landschaftsplanerischem 
Fachbeitrag, Maßnahmenplan, Artenschutzrechtlicher Prüfung, Schallschutzgutachten und 
Verkehrsgutachten als Satzung. 
Ebenso werden die Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 81 Hess. Bauordnung 
(HBO) in Verbindung mit § 9 (4) Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dafür:   SPD, CDU, FDP       11 Stimmen 
Dagegen:  Bündnis 90/DIE GRÜNEN        2 Stimmen 
Enthaltungen:  Frau Koci (SPD)         1 Stimme 
 
 
TOP 5. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 19.02.2018 - 39/18 
betr. Aufbau eines Intelligenten Verkehrssystems (IVS) 
 
Herr Breest trägt den Antrag vor. Sowohl Herr Dr. Witzel als auch Herr Cleve und Herr Biere 
sehen den Antrag kritisch: es fehlt schlicht an Alternativrouten. Herr Wysocki erläuterte den 
hohen Invest der bei der Einrichtung eines solchen Systems anfällt und stellte heraus, dass 
vielmehr geprüft werden sollte, ob ein solches System nicht überregional, ggf. durch 
HessenMobil, eingeführt werden sollte.  
Es wurde sich daraufhin verständigt, den Antrag dahingehend zu ändern, dass der Magistrat 
gebeten wird, dieses Thema  in der Verkehrskommission zu beraten und hierzu Experten 
aus Frankfurt sowie dem Ministerium einzuladen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Dafür:   SPD, CDU, FDP; Bündnis 90/DIE GRÜNEN  12 Stimmen 
Dagegen:  Biere (FW), Bender (CDU)       2 Stimmen 
Enthaltungen:   
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan "Kurpark West" 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschläge zu Stellungnahmen  

aus der Beteiligung gemäß §§ 3(2) und 4(2) BauGB 
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Bad Vilbel: Bebauungsplan "Kurpark West" 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
 
Im Schreiben vom 20.12.2017 wurden mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 
26.01.2018 folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert: 

 Amt für Bodenmanagement Büdingen, 63654 Büdingen 

 Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., Frau Sabine Krüger, 61169 
Friedberg 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, LV Hessen e.V., 60599 Frankfurt am 
Main 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Wetterau, Monika 
Mischke, 61118 Bad Vilbel 

 DB ProjektBau GmbH, S-Bahn Rhein-Main (Südl.BV-MI-P(5)), 60528 Frankfurt am 
Main 

 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, LV Hessen, Verteilerstelle Götz, 61276 Weil-
rod 

 Deutsche Telekom TI Nl Südwest, 63150 Heusenstamm 

 Finanzamt Friedberg, 61169 Friedberg 

 Hessen Archäologie, 65203 Wiesbaden 

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen, 63571 Gelnhausen 

 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 61209 Echzell 

 Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg, 61169 Friedberg 

 Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung und Umwelt, 61169 
Friedberg 

 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Landesjagdverband Hessen e.V., 61216 Bad Nauheim 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Soziale Sicherung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Straßenverkehrsbehörde, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61118 Bad 
Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Finanzverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Betriebshof, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau / Abwasser, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Park- und Gartenanlagen, etc., 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Wohnungswesen, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Karben, Stadtplanungsamt, 61184 Karben 

 Naturschutzbund Deutschland (NABU), LV Hessen, 35578 Wetzlar 
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 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (per Mail) 

 Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, 61169 Friedberg 

 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau, 61169 Friedberg 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 
64283 Darmstadt 

 Regionalverband Frankfurt RheinMain, 60329 Frankfurt am Main 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, 65719 Hofheim 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Staatliches Landratsamt, Hauptabteilung LFN, 61169 Friedberg 

 Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, 61118 Bad Vilbel 

 Unitymedia Hessen GmbH&Co. KG, 34020 Kassel (per Mail) 

 Verband Hessischer Fischer e.V., 65185 Wiesbaden 

 Wasserverband Nidda, 61169 Friedberg 

 

 

Keine Stellungnahme abgegeben haben die folgenden Träger öffentlicher Belange: 

 Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., Frau Sabine Krüger, 61169 
Friedberg 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, LV Hessen e.V., 60599 Frankfurt am 
Main 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Wetterau, Monika 
Mischke, 61118 Bad Vilbel 

 DB ProjektBau GmbH, S-Bahn Rhein-Main (Südl.BV-MI-P(5)), 60528 Frankfurt am 
Main 

 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, LV Hessen, Verteilerstelle Götz, 61276 Weil-
rod 

 Finanzamt Friedberg, 61169 Friedberg 

 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 61209 Echzell 

 Landesjagdverband Hessen e.V., 61216 Bad Nauheim 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Soziale Sicherung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Straßenverkehrsbehörde, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61118 Bad 
Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Finanzverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Betriebshof, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Park- und Gartenanlagen, etc., 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Wohnungswesen, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Karben, Stadtplanungsamt, 61184 Karben 
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 Naturschutzbund Deutschland (NABU), LV Hessen, 35578 Wetzlar 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Staatliches Landratsamt, Hauptabteilung LFN, 61169 Friedberg 

 Verband Hessischer Fischer e.V., 65185 Wiesbaden 

 Wasserverband Nidda, 61169 Friedberg 

 

 

Keine Anregungen oder Hinweise geäußert haben die folgenden Träger öffentlicher 
Belange: 

 Hessen Archäologie, 65203 Wiesbaden 

 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 

 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau, 61169 Friedberg 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, 65719 Hofheim 

 

 

Hinweise geäußert haben die folgenden Träger öffentlicher Belange: 

 Amt für Bodenmanagement Büdingen, 63654 Büdingen 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen, 63571 Gelnhausen 

 Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg, 61169 Friedberg 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau / Abwasser, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Regionalverband FrankfurtRheinMain, 60054 Frankfurt am Main 

 Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, 61118 Bad Vilbel 

 Unitymedia Hessen GmbH&Co. KG, 34020 Kassel 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. beachtet werden. 

 

 

Anregungen, z.T. mit Hinweisen geäußert haben folgende Träger öffentlicher Belange: 

 Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung und Umwelt, 61169 
Friedberg 

 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, 61169 Friedberg 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 
64283 Darmstadt 
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Stellungnahmen aus der § 3 (2)-Beteiligung  

mit Anregungen  und / oder Hinweisen 
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H  
(Hinweis) 

 

 

H 

 

 

Bürger/in 1 

Stellungnahme vom 28.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Hinweise zur Begriffsbestimmung eines Kurortes und zu einem Heilquellen-
kurbetrieb werden zur Kenntnis genommen. 
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H 

 

 

A 1 
 

 

 

H 

 

 

A 2 

 

 

 

H 

 

 

 

 

H 

 

 

 
 

Der Hinweis auf die Sicherung des Kurortcharakters durch entsprechende 
Raumordnungs- und Bauleitplanung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 1, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wird nicht 
gefolgt. 

Da es sich bei der vorliegenden Planung um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) handelt, ist eine Umweltprüfung 
nicht erforderlich. Die zuständigen Behörden haben im Rahmen der Beteiligung 
gemäß § 4 (2) BauGB auch keine diesbezügliche Anregung gegeben. Allerdings 
wurde zur Berücksichtigung der Umweltbelange ein landschaftsplanerischer Fach-
beitrag, eine artenschutzrechtliche Prüfung, eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß Umweltverträglichkeitsgesetz sowie ein Schallschutzgutachten er-
stellt. Damit wird den Umweltbelangen umfassend Rechnung getragen. 

 

Der Hinweis auf wünschenswert geringe Umweltbeeinträchtigungen in einem Kur-
ort wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 2, eine vorwiegend aufgelockerte Bebauung vorzusehen, ist be-
reits soweit wie möglich gefolgt worden. 

Es wurde im Rahmen des dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Bebauungs-
konzepts darauf geachtet, dass die Baukörper, soweit es mit ihrer Funktion verein-
bar ist, gegliedert werden. Allerdings war es wichtig, um das denkmalgeschützte 
Kurhaus in die Funktionalität der Stadthalle zu integrieren, diese beiden Baukörper 
miteinander zu verbinden. Mit Rücksprüngen wird aber eine Strukturierung erreicht 
und ein monolithisches Erscheinungsbild von Stadthalle und Kurhaus vermieden. 
Weiterhin wurde das Hotel soweit wie möglich Richtung Westen gelegt, um zwi-
schen Hotel und Stadthalle noch Platz für einen Grünzug zu erhalten. Damit wer-
den die beiden Baukörper deutlich voneinander getrennt. 

 

Der Hinweis, dass der Kurortcharakter nicht durch Industrie- und Gewerbebetriebe 
beeinträchtigt werden solle, wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Hotel gehört zu einem Kurort dazu, da hierdurch die erforderlichen Gästeüber-
nachtungen sichergestellt werden können. Ebenso wird ein Kurort durch kulturelle 
Einrichtungen mit entsprechenden Veranstaltungen geprägt. Diesem Anspruch 
wird durch die Errichtung der Stadthalle Genüge getan. Im Zusammenhang mit 
dem benachbarten Kurhaus und dem unter Denkmalschutz stehenden Kurpark  
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A 3 

 

 

A 4 

sowie den Freiflächen entlang der Nidda mit dem Rad- und Fußwegenetz werden 
auf diese Weise die städtebaulichen Anforderungen an einen Kurort erfüllt. Zudem 
werden durch das Schallschutzgutachten und die daraus resultierenden Festset-
zungen dem Ruhebedürfnis ausreichend Rechnung getragen. 

 

Der Anregung A 3, eine kleinere Bebauung vorzusehen, da diese sich besser in 
die Umgebung einfüge, wird nicht gefolgt. 

Die Bebauung im Westteil des Kurparks leitet sich städtebaulich nicht aus der 
Baustruktur der Umgebung ab, da es sich hier um Gebäude mit einer besonderen 
Nutzung und von zentraler Bedeutung für die Gesamtstadt handelt. Insofern ist es 
angemessen, dass entsprechend der Bedeutung der Gebäude der bauliche Maß-
stab der Umgebung überschritten wird.  Ein städtebaulich exponierender Charakter 
der Bebauung ist, wie bereits in der Begründung beschrieben, durchaus er-
wünscht. 

 

Der Anregung A 4, mehr Ruhe- und Grünzonen sowie Schutzabstände zur Haupt-
verkehrsstraße und zum Hotel einzuhalten, wird nicht gefolgt. 

Wie oben erläutert, wurde die zu realisierende Baumasse bereits soweit wie mög-
lich gegliedert und durch einen Grünzug nochmals unterteilt. Die zusätzliche Ein-
richtung von Grünflächen ist nicht möglich, ohne das Bebauungskonzept insge-
samt infrage zu stellen. Inwiefern und wodurch Schutzabstände zur Hauptstraße 
und zum Hotel einzuhalten seien, kann nicht nachvollzogen werden. Fakt ist, dass 
das Hotel gegenüber dem östlich angrenzenden Grünzug eine schallschützende 
Wirkung in Bezug auf die westlich liegenden Verkehrsadern übernimmt und da-
durch in diesem Bereich gegenüber dem Bestand eine ruhigere Situation geschaf-
fen wird. Durch im Bebauungsplan festgesetzte bauliche Maßnahmen wird das Ho-
tel selbst vor dem Verkehrslärm geschützt. 
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Der Hinweis auf die Befürchtung, Bad Vilbel könne das Prädikat "Heilquellenkur-
betrieb" verlieren, wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird lediglich ein kleiner Teil des Kurparks bebaut, und dass nur in einem wenig 
größerem Umfang, als dies bislang schon der Fall ist. Der große denkmalgeschütz-
te Teil des Kurparks bleibt vollständig erhalten. 

 

Der Hinweis, dass aufgrund der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bebau-
ung der Bebauungsplan nicht mehr aus dem Regionalplan Südhessen / Regiona-
len Flächennutzungsplan 2010 entwickelt sei und eine formale Änderung des 
RPS/RegFNP 2010 erforderlich sei, wird zur Kenntnis genommen.  

Die für den RPS/RegFNP 2010 zuständigen Behörden sind der in der Begründung 
des Bebauungsplans vorgelegten Flächenberechnung gefolgt und haben in ihren 
Stellungnahmen, vorbehaltlich der Lösung der wasserrechtlichen Fragen, keine 
Bedenken geäußert und kein formales Änderungsverfahren verlangt. 

Zudem bleibt der größte Teil des Kurparks erhalten. Lediglich zwischen Kurhaus 
und Kasseler Straße erfolgt in einem kleinen Teilbereich eine Inanspruchnahme 
von Flächen. Diese zusätzliche Inanspruchnahme liegt deutlich unterhalb einer 
Größenordnung von 20 %, bezogen auf die zur Zeit vorhandene Bebauung. 
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A 6 

 

A 7 
 

Der Hinweis auf die Auffassung, dass das Vorhaben mit den Darstellungen des 
RPS/RegFNP 2010 unvereinbar sei, wird zur Kenntnis genommen. 

Diese Auffassung wird weder von der Stadt noch von den zuständigen Behörden 
geteilt. In der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt wird vielmehr 
dargelegt, dass im Regionalplan auch innerörtliche Grünflächen als "Siedlungsflä-
chen" definiert sind und die vorgesehene Nutzung somit im Grundsatz nicht von 
dieser Darstellung abweicht. 

 

Der Hinweis auf den Zusammenhang zwischen der Veranstaltung des Hessentags 
und der Finanzierung der Sanierung des Kurhauses betrifft nicht das Bebauungs-
planverfahren und wird daher außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 6, dem Ruhe- und Erholungsbedürfnis der Kurgäste und Einwoh-
ner Rechnung zu tragen, wird gefolgt. 

Nach wie vor wird der größte Teil des Kurparks unangetastet erhalten. Weiterhin 
werden die wichtigen Grünverbindungen entlang der Nidda erhalten. Die Bebau-
ung und Versiegelung im Plangebiet wird auf ein Mindestmaß reduziert, Dächer 
und Tiefgaragendecken werden weitestgehend begrünt. Zur Berücksichtigung der 
Umweltbelange wurde ein landschaftsplanerischer Fachbeitrag, eine artenschutz-
rechtliche Prüfung, eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Umweltver-
träglichkeitsgesetz sowie ein Schallschutzgutachten erstellt. Damit ist sicherge-
stellt, dass auch bei Realisierung des Vorhabens die Qualität der Freiflächen in der 
Umgebung nicht wesentlich eingeschränkt werden und weiterhin der Erholung der 
Gäste und Einwohner dienen können. Durch die Stadthalle und gastronomische 
Angebote des Hotels wird das vorhandene Angebot in Bezug auf Freizeitgestal-
tung sogar noch erweitert. 

 

Der Anregung A 7, geltendes Recht anzuwenden, wird gefolgt. 

Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
und aller damit in Zusammenhang stehenden gesetzlichen Regelungen durchge-
führt.  
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A 1 

 

 

 
 

A 1.1

Bürger/in 2 

Stellungnahme vom 31.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, eine aktuelle Verkehrszählung vorzunehmen, wird nicht ge-
folgt. 

Die Verkehrsuntersuchung wurde fach- und sachtechnisch regelkonform durchge-
führt und kann im aktuellen Bauleitplanverfahren zugrunde gelegt werden. 

Zu den aufgeführten Gründen im Einzelnen: 

 

A 1.1 Die Beschriftungen im Anhang zum Verkehrsgutachten seien falsch: Dieser 
Hinweis ist richtig. Er wird zum Anlass genommen, die Beschriftungen entspre-
chend zu korrigieren. Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, Zähldaten 
und Inhalt sind davon nicht betroffen. 
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A 1.2 

A 1.2 Die Datenerhebung der Verkehrsuntersuchung sei nicht repräsentativ: Die 
Analyse-Belastungen 2012 können aus verkehrstechnischer Sicht als Datenbasis 
für die Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan "Kurpark West" verwendet 
werden. Sie wurden aus flächendeckenden und über mehrere Jahre durchgeführ-
ten Verkehrszählungen im Kernstadtbereich entwickelt und im Rahmen des Ge-
samtverkehrsplans Bad Vilbel (Teil 1: Kernstadt, 2015) zu einer nachhaltigen Da-
tenbasis zusammengefügt. Durch die jahrelangen flächendeckenden Verkehrszäh-
lungen, Beobachtungen und Analysen im Untersuchungsraum konnten und wur-
den temporäre Einflüsse wie u.a. die Baustelle am Nidda-Platz sowie witterungs-
bedingte Einflüsse verkehrstechnisch beurteilt, berücksichtigt und im Bedarfsfall 
ausgeglichen. Die Hochrechnung auf durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken 
(DTV, DTV-W, DTV-SV) erfolgte wie allgemein üblich und regelkonform auf Basis 
der Empfehlungen des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanla-
gen (HBS). 

Ein Ziel dieser flächenübergreifenden Datenbasis für den gesamten Kernstadtbe-
reich war es, auch und gerade für Zeiten, in denen keine repräsentativen Ver-
kehrszählungen möglich sind wie derzeit u.a. aufgrund der Baustelle in der Hom-
burger Straße, eine Grundlage für künftige Berechnungen gewährleisten und wei-
teres Handeln ermöglichen zu können. 

Durch verkehrstechnisch gesicherte Hochrechnungen kann die Datenbasis auf den 
jeweils anzusetzenden Prognosehorizont (hier 2030) hochgerechnet werden. Die 
hierzu verwendeten Faktoren für den allgemeinen Verkehrszuwachs wurden aus 
den langjährigen und flächendeckenden Beobachtungen und Analysen im beste-
henden Verkehrsnetz abgeleitet und mit Hessen Mobil im Rahmen der Verkehrs-
untersuchungen im Bereich der Homburger Straße ("Schwimmbad", "Krebssche-
re", "Ziegelhof" und "Quellenpark Südost") abgestimmt. Zusätzlich zum allgemei-
nen Verkehrszuwachs wurden in der Verkehrsuntersuchung die aktuell bekannten 
Vorhaben und Planungen mit ihren verkehrlichen Auswirkungen auf den Untersu-
chungsraum berücksichtigt. Diese wurden in der Verkehrsuntersuchung zum Be-
bauungsplan "Schwimmbad - 1. Änd." zusammengefasst und in der vorliegenden 
Untersuchung überlagert. Ein weiterer, gesicherter Kenntnisstand liegt derzeit nicht 
vor.  
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A 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.4 

A 1.3 Der Datenbestand der Verkehrsuntersuchung sei veraltet: s. Beschluss zu 
Punkt 1.2. 

 

 

A 1.4 Das Szenario für "allgemeinen Verkehrszuwachs" fuße auf veralteten Pro-
gnosen: s. Beschluss zu Punkt 1.2.  
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A 1.5  

 

 

 

 

 

A 1.6 

A 1.5 Die Bevölkerungszahlen seien nicht korrekt berücksichtigt worden: Der in 
der Stellungnahme unterstellte "Rückgang der Einwohnerzahl in Bad Vilbel" wurde 
in der Verkehrsuntersuchung nicht vorausgesetzt.  

 

A 1.6 Die in der Verkehrsuntersuchung zugrundegelgten Steigerungsraten seien 
zu niedrig: s. Beschluss zu Punkt 1.2. 
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A 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.8 

A 1.7 Neuverkehre seien nur unzureichend ermittelt: s. Beschluss zu Punkt 1.2. 

 

A 1.8 Zahlen zum Verkehrsaufkommen seien widersprüchlich: s. Beschluss zu 
Punkt 1.2.  
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A 2 

 

 

Der Anregung A 2, den Fuß- und Radverkehr ausreichend zu berücksichtigen, ist 
bereits gefolgt worden. 

In der Begründung wird durch eine Entwurfsskizze des Büros IMB-Plan belegt, 
dass sich die erforderlichen Flächen für den Fuß- und Radverkehr entlang der Nid-
dastraße / Schwarzer Weg innerhalb der festgesetzten "Öffentlichen Verkehrsflä-
che" realisieren lassen. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist jedoch nicht Be-
standteil des Bebauungsplans, sondern wird im Rahmen der nachfolgenden Aus-
führungsplanung zum Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen vorgenommen. 
Ebenso werden die Wegeführungen für den Fuß- und Radverkehr innerhalb der 
"Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" nicht im Bebauungsplan festgesetzt, son-
dern im Rahmen der nachfolgenden genaueren Freiflächenplanung vorgenommen, 
da diese im Zusammenhang mit der Freiflächenplanung für das Hotel und die 
Stadthalle erfolgen soll. 

Eine Festlegung der Wegeführung zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht erforderlich und 
wäre kontraproduktiv. Die Stadt kann auf Basis des Bebauungsplans innerhalb der 
öffentlichen Flächen die Wegeführung frei bestimmen. Da die Wege in den öffentli-
chen Flächen im engen Zusammenhang mit der Erschließung des Hotels und der 
Stadthalle stehen, wird im Rahmen der dem Bebauungsplan nachfolgenden Frei-
flächen- und Hochbauplanung eine Gesamtkonzeption für alle öffentlichen und pri-
vaten Freiflächen, einschließlich des Rad- und Fußwegenetzes, vorgenommen. 
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A 3 

Die Anregung A 3, die Anlieferung zum Hotel als Fuß- und Radweg bis zum Nid-
daradweg zu verlängern, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur 
Kenntnis genommen. 

Wie zu Punkt A 2 bereits erläutert, wird die genaue Fuß- und Radwegeplanung im 
Zusammenhang mit der nachfolgenden Freiflächen- und Hochbauplanung vorge-
nommen. Erst dann kann beurteilt werden, welche Verbindungen sinnvollerweise 
geschaffen werden sollen und wo auch Doppelnutzungen vertretbar sind. 
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A 4 

 

 

 

H 

 

H 

Die Anregung A 4, eine Verbindung von der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg innerhalb der "Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" westlich vom 
"Sondergebiet Hotel" vorzusehen, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
zur Kenntnis genommen. 

Die genaue Fuß- und Radwegeplanung, auch im Bereich der "Öffentlichen Grün-
fläche - Parkanlage", wird im Zusammenhang mit der dem Bebauungsplanverfah-
ren nachfolgenden konkreten Freiflächen- und Hochbauplanung vorgenommen. 

 

Der Hinweis auf die Selbstverpflichtung der Stadt, den Belangen der Nahmobilität 
ausreichend Rechnung zu tragen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass ohne eine Verbindung der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg eine deutliche Verschlechterung des Ist-Zustandes entstehen würde, 
wird zur Kenntnis genommen und bei der nachfolgenden Freiflächen- und Hoch-
bauplanung berücksichtigt werden. 
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Der Hinweis zur Ausführung einer Wegeverbindung westlich des Hotels, wird zur 
Kenntnis genommen.  
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A 5 

Die Anregung A 5, eine Verbindung von der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg innerhalb der "Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" zwischen dem 
"Sondergebiet Hotel" und dem "Sondergebiet Stadthalle" vorzusehen, wird au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

Die die genaue Fuß- und Radwegeplanung, auch im Bereich der "Öffentlichen 
Grünfläche - Parkanlage", wird im Zusammenhang mit der nachfolgenden Freiflä-
chen- und Hochbauplanung vorgenommen.  
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A 6 

 

H 

Der Hinweis zur Ausführung eines Fuß- und Radweges und worauf hier zu achten 
sei, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass die Nutzung der Fläche östlich des Kurhauses als Verbindung 
von der Kasseler Straße zum Niddaradweg Richtung Westen ein großer Umweg 
und aufgrund der starken Frequentierung durch Fußgänger sehr konfliktträchtig 
sei, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung A 6, für die angesprochene Verbindung zwischen Niddastraße / 
Schwarzer Weg ein Wegerecht innerhalb der Baugebiete durch eine Baulast oder 
durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zu sichern, wird außerhalb des Be-
bauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass eine Pacht für die Sicherung des Wegerechts nicht ausreichend 
sei, wird zur Kenntnis genommen.  
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A 7 

 

 

 

 

A 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9 

 

 

 

 

H 

Die Anregung A 7, sichere, wetterfeste und qualitativ hochwertige Radabstellan-
lagen in zentraler Lage vorzusehen, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
zur Kenntnis genommen. 

Die Lage der Fahrradabstellplätze und ihre Ausführung wird im Rahmen der nach-
folgenden Freiflächen- und Hochbauplanung bestimmt, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt hierüber keine Aussagen getroffen werden können. Regelungen hierzu sind 
in der geltenden Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel enthalten, die 
auch im Plangebiet anzuwenden ist. 

 

Der Anregung A 8, in der Begründung Aussagen zum ruhenden Verkehr in Bezug 
auf Fahrradabstellplätze zu ergänzen, wird gefolgt. 

Der entsprechende Abschnitt in der Begründung zum Bebauungsplan wird ergänzt. 

 

Der Anregung A 9, ein City-Fahrradparkhaus vorzusehen, wird im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans nicht gefolgt. 

Aufgrund des knappen Flächenangebots und dem Planungsziel, möglichst viel 
Grünfläche zu erhalten und möglichst wenig Fläche zu versiegeln bzw. zu unter-
bauen, lässt sich ein solches Vorhaben im Plangebiet nicht verwirklichen. 

 

Der Hinweis zu den Kosten eines solchen Fahrradparkhauses wird zur Kenntnis 
genommen. 
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A 10 

 

 

 

 

 

 

 

H

Der Anregung A 10, ein Fahrradparkhaus in die Orangerie zu integrieren oder un-
terirdisch anzulegen, wird nicht gefolgt. 

Die Orangerie dient der Erschließung und Verbindung von Stadthalle und Kurhaus. 
Aufgrund der aus Gründen des Denkmalschutzes und des schonenden Umgangs 
mit Boden knapp gehaltenen Größe bietet sie für eine zusätzliche Nutzung keinen 
Raum. 

Eine unterirdische Lage würde ebenfalls eine Vergrößerung der durch das Vorha-
ben beanspruchten Fläche in einem wertvollen Grünbereich und in einer wasser-
rechtlich schwierigen Situation bedeuten und wird daher abgelehnt. Zudem stellt 
sich dabei die Frage, ob eine Fahrradtiefgarage angenommen werden würde. 

 

Der Hinweis auf ein beispielhaftes Fahrradparkhaus in Bad Homburg wird zur 
Kenntnis genommen.  
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A 11 

 

Der Hinweis auf fehlende Fahrradabstellmöglichkeiten im Bereich des Kurhauses 
wird zur Kenntnis genommen. Zur Zeit wird seitens der Stadt hier noch kein Hand-
lungsbedarf gesehen. 

 

Der Anregung A 11, ein City-Fahrradparkhaus vorzusehen, wird im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans nicht gefolgt. 

s. Beschluss zu Punkt A 9: Aufgrund des knappen Flächenangebots und dem Pla-
nungsziel, möglichst viel Grünfläche zu erhalten und möglichst wenig Fläche zu 
versiegeln bzw. zu unterbauen, lässt sich ein solches Vorhaben im Plangebiet 
nicht verwirklichen. 
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A 1 

 

 

 
 

A 1.1

Bürger/in 2 

Stellungnahme vom 31.01.2018, erneut zugemailt am 07.02.2018 

Änderungen gegenüber der ersten Stellungnahme: z.T. andere Fotos, ergänz-
te Bildunterschriften  

Erläuterung: Die Stellungnahme vom 07.02.2018 wurde nicht fristgerecht abgege-
ben und kann daher unberücksichtigt bleiben. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, eine aktuelle Verkehrszählung vorzunehmen, wird nicht ge-
folgt. 

Die Verkehrsuntersuchung wurde fach- und sachtechnisch regelkonform durchge-
führt und kann im aktuellen Bauleitplanverfahren zugrunde gelegt werden. 

Zu den aufgeführten Gründen im Einzelnen: 

 

A 1.1 Die Beschriftungen im Anhang zum Verkehrsgutachten seien falsch: Dieser 
Hinweis ist richtig. Er wird zum Anlass genommen, die Beschriftungen entspre-
chend zu korrigieren. Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, Zähldaten 
und Inhalt sind davon nicht betroffen.  
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A 1.2 

A 1.2 Die Datenerhebung der Verkehrsuntersuchung sei nicht repräsentativ: Die 
Analyse-Belastungen 2012 können aus verkehrstechnischer Sicht als Datenbasis 
für die Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan "Kurpark West" verwendet 
werden. Sie wurden aus flächendeckenden und über mehrere Jahre durchgeführ-
ten Verkehrszählungen im Kernstadtbereich entwickelt und im Rahmen des Ge-
samtverkehrsplans Bad Vilbel (Teil 1: Kernstadt, 2015) zu einer nachhaltigen Da-
tenbasis zusammengefügt. Durch die jahrelangen flächendeckenden Verkehrszäh-
lungen, Beobachtungen und Analysen im Untersuchungsraum konnten und wur-
den temporäre Einflüsse wie u.a. die Baustelle am Nidda-Platz sowie witterungs-
bedingte Einflüsse verkehrstechnisch beurteilt, berücksichtigt und im Bedarfsfall 
ausgeglichen. Die Hochrechnung auf durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken 
(DTV, DTV-W, DTV-SV) erfolgte wie allgemein üblich und regelkonform auf Basis 
der Empfehlungen des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanla-
gen (HBS). 

Ein Ziel dieser flächenübergreifenden Datenbasis für den gesamten Kernstadtbe-
reich war es, auch und gerade für Zeiten, in denen keine repräsentativen Ver-
kehrszählungen möglich sind wie derzeit u.a. aufgrund der Baustelle in der Hom-
burger Straße, eine Grundlage für künftige Berechnungen gewährleisten und wei-
teres Handeln ermöglichen zu können. 

Durch verkehrstechnisch gesicherte Hochrechnungen kann die Datenbasis auf den 
jeweils anzusetzenden Prognosehorizont (hier 2030) hochgerechnet werden. Die 
hierzu verwendeten Faktoren für den allgemeinen Verkehrszuwachs wurden aus 
den langjährigen und flächendeckenden Beobachtungen und Analysen im beste-
henden Verkehrsnetz abgeleitet und mit Hessen Mobil im Rahmen der Verkehrs-
untersuchungen im Bereich der Homburger Straße ("Schwimmbad", "Krebssche-
re", "Ziegelhof" und "Quellenpark Südost") abgestimmt. Zusätzlich zum allgemei-
nen Verkehrszuwachs wurden in der Verkehrsuntersuchung die aktuell bekannten 
Vorhaben und Planungen mit ihren verkehrlichen Auswirkungen auf den Untersu-
chungsraum berücksichtigt. Diese wurden in der Verkehrsuntersuchung zum Be-
bauungsplan "Schwimmbad - 1. Änd." zusammengefasst und in der vorliegenden 
Untersuchung überlagert. Ein weiterer, gesicherter Kenntnisstand liegt derzeit nicht 
vor.  
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A 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.4 

A 1.3 Der Datenbestand der Verkehrsuntersuchung sei veraltet: s. Beschluss zu 
Punkt 1.2. 

 

 

A 1.4 Das Szenario für "allgemeinen Verkehrszuwachs" fuße auf veralteten Pro-
gnosen: s. Beschluss zu Punkt 1.2.  
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A 1.5  

 

 

 

 

 

A 1.6 

A 1.5 Die Bevölkerungszahlen seien nicht korrekt berücksichtigt worden: Der in 
der Stellungnahme unterstellte "Rückgang der Einwohnerzahl in Bad Vilbel" wurde 
in der Verkehrsuntersuchung nicht vorausgesetzt.  

 

A 1.6 Die in der Verkehrsuntersuchung zugrundegelgten Steigerungsraten seien 
zu niedrig: s. Beschluss zu Punkt 1.2. 
  



 

 

 

 

Bebauungsplan "Kurpark West", Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag Stand 16/02/2018               Seite 30   

  



 

 

 

 

Bebauungsplan "Kurpark West", Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag Stand 16/02/2018               Seite 31   

A 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.8 

A 1.7 Neuverkehre seien nur unzureichend ermittelt: s. Beschluss zu Punkt 1.2. 

 

A 1.8 Zahlen zum Verkehrsaufkommen seien widersprüchlich: s. Beschluss zu 
Punkt 1.2.  
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A 2 

 

 

Der Anregung A 2, den Fuß- und Radverkehr ausreichend zu berücksichtigen, ist 
bereits gefolgt worden. 

In der Begründung wird durch eine Entwurfsskizze des Büros IMB-Plan belegt, 
dass sich die erforderlichen Flächen für den Fuß- und Radverkehr entlang der Nid-
dastraße / Schwarzer Weg innerhalb der festgesetzten "Öffentlichen Verkehrsflä-
che" realisieren lassen. Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist jedoch nicht Be-
standteil des Bebauungsplans, sondern wird im Rahmen der nachfolgenden Aus-
führungsplanung zum Umbau der öffentlichen Verkehrsflächen vorgenommen. 
Ebenso werden die Wegeführungen für den Fuß- und Radverkehr innerhalb der 
"Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" nicht im Bebauungsplan festgesetzt, son-
dern im Rahmen der nachfolgenden genaueren Freiflächenplanung vorgenommen, 
da diese im Zusammenhang mit der Freiflächenplanung für das Hotel und die 
Stadthalle erfolgen soll. 

Eine Festlegung der Wegeführung zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht erforderlich und 
wäre kontraproduktiv. Die Stadt kann auf Basis des Bebauungsplans innerhalb der 
öffentlichen Flächen die Wegeführung frei bestimmen. Da die Wege in den öffentli-
chen Flächen im engen Zusammenhang mit der Erschließung des Hotels und der 
Stadthalle stehen, wird im Rahmen der dem Bebauungsplan nachfolgenden Frei-
flächen- und Hochbauplanung eine Gesamtkonzeption für alle öffentlichen und pri-
vaten Freiflächen, einschließlich des Rad- und Fußwegenetzes, vorgenommen. 
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A 3 

Die Anregung A 3, die Anlieferung zum Hotel als Fuß- und Radweg bis zum Nid-
daradweg zu verlängern, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur 
Kenntnis genommen. 

Wie zu Punkt A 2 bereits erläutert, wird die genaue Fuß- und Radwegeplanung im 
Zusammenhang mit der nachfolgenden Freiflächen- und Hochbauplanung vorge-
nommen. Erst dann kann beurteilt werden, welche Verbindungen sinnvollerweise 
geschaffen werden sollen und wo auch Doppelnutzungen vertretbar sind. 
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Die Anregung A 4, eine Verbindung von der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg innerhalb der "Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" westlich vom 
"Sondergebiet Hotel" vorzusehen, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
zur Kenntnis genommen. 

Die genaue Fuß- und Radwegeplanung, auch im Bereich der "Öffentlichen Grün-
fläche - Parkanlage", wird im Zusammenhang mit der dem Bebauungsplanverfah-
ren nachfolgenden konkreten Freiflächen- und Hochbauplanung vorgenommen. 

 

Der Hinweis auf die Selbstverpflichtung der Stadt, den Belangen der Nahmobilität 
ausreichend Rechnung zu tragen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass ohne eine Verbindung der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg eine deutliche Verschlechterung des Ist-Zustandes entstehen würde, 
wird zur Kenntnis genommen und bei der nachfolgenden Freiflächen- und Hoch-
bauplanung berücksichtigt werden. 
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Der Hinweis zur Ausführung einer Wegeverbindung westlich des Hotels, wird zur 
Kenntnis genommen.  
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A 5 

Die Anregung A 5, eine Verbindung von der Niddastraße / Schwarzer Weg zum 
Niddaradweg innerhalb der "Öffentlichen Grünfläche - Parkanlage" zwischen dem 
"Sondergebiet Hotel" und dem "Sondergebiet Stadthalle" vorzusehen, wird au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

Die die genaue Fuß- und Radwegeplanung, auch im Bereich der "Öffentlichen 
Grünfläche - Parkanlage", wird im Zusammenhang mit der nachfolgenden Freiflä-
chen- und Hochbauplanung vorgenommen.  
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A 6 
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Der Hinweis zur Ausführung eines Fuß- und Radweges und worauf hier zu achten 
sei, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass die Nutzung der Fläche östlich des Kurhauses als Verbindung 
von der Kasseler Straße zum Niddaradweg Richtung Westen ein großer Umweg 
und aufgrund der starken Frequentierung durch Fußgänger sehr konfliktträchtig 
sei, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung A 6, für die angesprochene Verbindung zwischen Niddastraße / 
Schwarzer Weg ein Wegerecht innerhalb der Baugebiete durch eine Baulast oder 
durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zu sichern, wird außerhalb des Be-
bauungsplanverfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass eine Pacht für die Sicherung des Wegerechts nicht ausreichend 
sei, wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Anregung A 7, sichere, wetterfeste und qualitativ hochwertige Radabstellan-
lagen in zentraler Lage vorzusehen, wird außerhalb des Bebauungsplanverfahrens 
zur Kenntnis genommen. 

Die Lage der Fahrradabstellplätze und ihre Ausführung wird im Rahmen der nach-
folgenden Freiflächen- und Hochbauplanung bestimmt, so dass zum jetzigen Zeit-
punkt hierüber keine Aussagen getroffen werden können. Regelungen hierzu sind 
in der geltenden Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vilbel enthalten, die 
auch im Plangebiet anzuwenden ist. 

 

Der Anregung A 8, in der Begründung Aussagen zum ruhenden Verkehr in Bezug 
auf Fahrradabstellplätze zu ergänzen, wird gefolgt. 

Der entsprechende Abschnitt in der Begründung zum Bebauungsplan wird ergänzt. 

 

Der Anregung A 9, ein City-Fahrradparkhaus vorzusehen, wird im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans nicht gefolgt. 

Aufgrund des knappen Flächenangebots und dem Planungsziel, möglichst viel 
Grünfläche zu erhalten und möglichst wenig Fläche zu versiegeln bzw. zu unter-
bauen, lässt sich ein solches Vorhaben im Plangebiet nicht verwirklichen. 

 

Der Hinweis zu den Kosten eines solchen Fahrradparkhauses wird zur Kenntnis 
genommen. 
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A 10 

Der Anregung A 10, ein Fahrradparkhaus in die Orangerie zu integrieren oder un-
terirdisch anzulegen, wird nicht gefolgt. 

Die Orangerie dient der Erschließung und Verbindung von Stadthalle und Kurhaus. 
Aufgrund der aus Gründen des Denkmalschutzes und des schonenden Umgangs 
mit Boden knapp gehaltenen Größe bietet sie für eine zusätzliche Nutzung keinen 
Raum. 

Eine unterirdische Lage würde ebenfalls eine Vergrößerung der durch das Vorha-
ben beanspruchten Fläche in einem wertvollen Grünbereich und in einer wasser-
rechtlich schwierigen Situation bedeuten und wird daher abgelehnt. Zudem stellt 
sich dabei die Frage, ob eine Fahrradtiefgarage angenommen werden würde. 
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Der Hinweis auf ein beispielhaftes Fahrradparkhaus in Bad Homburg wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis auf fehlende Fahrradabstellmöglichkeiten im Bereich des Kurhauses 
wird zur Kenntnis genommen. Zur Zeit wird seitens der Stadt hier noch kein Hand-
lungsbedarf gesehen. 
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A 11 Der Anregung A 11, ein City-Fahrradparkhaus vorzusehen, wird im Rahmen des 
vorliegenden Bebauungsplans nicht gefolgt. 

s. Beschluss zu Punkt A 9: Aufgrund des knappen Flächenangebots und dem Pla-
nungsziel, möglichst viel Grünfläche zu erhalten und möglichst wenig Fläche zu 
versiegeln bzw. zu unterbauen, lässt sich ein solches Vorhaben im Plangebiet 
nicht verwirklichen.  
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A 1 

 

A 1.1 

 

 

 

 

Bürger/in 3 

Stellungnahme vom 02.02.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, Teile des Aufstellungsverfahrens zu wiederholen, wird nicht 
gefolgt. 

Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Gründen, die für das Bebauungsplan-
verfahren von Belang sind: 

A 1.1 Das Verkehrsgutachten sei fehlerhaft: Die Analyse-Belastungen 2012 kön-
nen aus verkehrstechnischer Sicht als Datenbasis für die Verkehrsuntersuchung 
zum Bebauungsplan "Kurpark West" verwendet werden. Sie wurden aus flächen-
deckenden und über mehrere Jahre durchgeführten Verkehrszählungen im Kern-
stadtbereich entwickelt und im Rahmen des Gesamtverkehrsplans Bad Vilbel (Teil 
1: Kernstadt, 2015) zu einer nachhaltigen Datenbasis zusammengefügt. Durch die 
jahrelangen flächendeckenden Verkehrszählungen, Beobachtungen und Analysen 
im Untersuchungsraum konnten und wurden temporäre Einflüsse wie u.a. die Bau-
stelle am Nidda-Platz sowie witterungsbedingte Einflüsse verkehrstechnisch beur-
teilt, berücksichtigt und im Bedarfsfall ausgeglichen. Die Hochrechnung auf durch-
schnittliche tägliche Verkehrsstärken (DTV, DTV-W, DTV-SV) erfolgte wie allge-
mein üblich und regelkonform auf Basis der Empfehlungen des Handbuchs für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). 

Ein Ziel dieser flächenübergreifenden Datenbasis für den gesamten Kernstadtbe-
reich war es, auch und gerade für Zeiten, in denen keine repräsentativen Ver-
kehrszählungen möglich sind wie derzeit u.a. aufgrund der Baustelle in der Hom-
burger Straße, eine Grundlage für künftige Berechnungen gewährleisten und wei-
teres Handeln ermöglichen zu können. 

Durch verkehrstechnisch gesicherte Hochrechnungen kann die Datenbasis auf den 
jeweils anzusetzenden Prognosehorizont (hier 2030) hochgerechnet werden. Die 
hierzu verwendeten Faktoren für den allgemeinen Verkehrszuwachs wurden aus 
den langjährigen und flächendeckenden Beobachtungen und Analysen im beste-
henden Verkehrsnetz abgeleitet und mit Hessen Mobil im Rahmen der Verkehrs-
untersuchungen im Bereich der Homburger Straße ("Schwimmbad", "Krebssche-
re", "Ziegelhof" und "Quellenpark Südost") abgestimmt. Zusätzlich zum allgemei-
nen Verkehrszuwachs wurden in der Verkehrsuntersuchung die aktuell bekannten 
Vorhaben und Planungen mit ihren verkehrlichen Auswirkungen auf den Untersu-
chungsraum berücksichtigt. Diese wurden in der Verkehrsuntersuchung zum Be-
bauungsplan "Schwimmbad - 1. Änderung" zusammengefasst und in der vorlie-
genden 
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Untersuchung überlagert. Ein weiterer, gesicherter Kenntnisstand liegt derzeit nicht 
vor. 

Bei den falschen Beschriftungen handelt sich um einen redaktionellen Fehler, 
Zähldaten und Inhalt sind davon nicht betroffen. 

 

Der Hinweis auf eine mögliche Beeinflussung von Stadtverordneten wird au-
ßerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genommen. Dieser Aspekt betrifft nicht den 
Regelungsgehalt eines Bebauungsplans. 

 

A 1.2 Es seien sachfremde Erwägungen vorgeschoben worden, die zu falschen 
Entscheidungen geführt hätten: In eine Entscheidung zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans fließen viele Faktoren ein, die sich nicht nur aus dem Plangebiet selbst 
herleiten, sondern mit der Stadtentwicklung als Ganzes zu tun haben, z.B. Stand-
ortfragen, wirtschaftliche Erwägungen oder die Attraktivität der Stadt innerhalb der 
Rhein-Main-Region. Die Entscheidung darüber, welche Aspekte im Einzelnen be-
sonderes Gewicht erhalten, obliegt der Stadtverordnetenversammlung. 

 

Die Hinweise zu Unklarheiten, die organisatorische Aspekte bei der Umsetzung 
des Vorhabens und die Details hinsichtlich der Organisation der Tiefgarage betref-
fen, werden zur Kenntnis genommen. Diese Aspekte betreffen nicht den Rege-
lungsgehalt eines Bebauungsplans. 
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Der Hinweis zu möglichen Wechselwirkungen der Öffnungszeiten innenstadtnaher 
Parkhäuser wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 2, Wechselwirkungen zwischen Innenstadt und Stadthalle zu be-
rücksichtigen, ist bereits gefolgt worden. 

In der Begründung wird beschrieben, dass die Stadthalle und auch das Hotel das 
Geschäftszentrum der Stadt um eine kulturelle und bürgerschaftliche Nutzung er-
weitern und dass Synergieeffekte zu erwarten sind. 

 

Der Hinweis zu den Öffnungszeiten des Parkhauses "Neue Mitte" wird zur Kennt-
nis genommen. Dieser Aspekt betrifft nicht den Regelungsgehalt eines Bebau-
ungsplans. 

 

Der Anregung A 3, in der Verkehrsuntersuchung in Bezug auf überörtliche Veran-
staltungen auch die Anreise mit dem ÖPNV zu berücksichtigen, ist bereits durch 
die Festlegung der erforderlichen Stellplätze für das Vorhaben gefolgt worden. 

Die Festlegung der nachzuweisenden Stellplatzzahl beruht auf der Annahme, dass 
nicht alle Besucher/innen mit dem Auto, sondern ein guter Teil auch mit dem Um-
weltverbund, d.h. zu Fuß, mit dem Rad und mit dem ÖPNV anreisen wird. In Be-
zug auf die Dimensionierung der Verkehrsflächen wurden daher die nachzuwei-
senden Stellplätze mit den gängigen Belegungszahlen und den voraussichtlichen 
Spitzenzahlen in Bezug auf die dabei entstehenden Verkehrsbewegungen zugrun-
degelegt.  

 

Der Anregung A 4, in der Verkehrsuntersuchung andere gleichzeitige Veranstal-
tungen im Stadtgebiet zu berücksichtigen, wird teilweise gefolgt.  

Die Bemessung der Verkehrsflächen erfolgt grundsätzlich nicht auf Basis einmali-
ger Ereignisse, sondern auf Basis absehbarer und häufiger wiederkehrender Er-
eignisse. Dies entspricht einer fachlich regelkonkormen Vorgehensweise. 

 

Die Hinweise zu Unklarheiten in Bezug auf Barrierefreiheit und Hallenbelegung 
werden zur Kenntnis genommen. Diese Aspekte betreffen nicht den Regelungsge-
halt eines Bebauungsplans, sondern werden in nachgelagerten Verfahren bearbei-
tet. 
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Die Hinweise zu Unklarheiten in Bezug auf Grundlagen des Verkehrsgutachtens 
werden zur Kenntnis genommen. 

Das Verkehrsgutachten wurde nach einer bewährten und anerkannten Methodik 
fach- und sachtechnisch regelkonform durchgeführt. Es kann im aktuellen Bauleit-
planverfahren zugrunde gelegt werden. Seitens der beteiligten Behörden kamen 
dazu keine kritischen Stellungnahmen. 

 

Der Hinweis zu Unklarheiten in Bezug auf die Umweltverträglichkeit des Vorha-
bens wird zur Kenntnis genommen. 

Die der Begründung beigefügten Gutachten (Landschaftsplanerischer Fachbeitrag, 
Artenschutzrechtliche Prüfung, Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und Schall-
schutzgutachten) befassen sich umfassend mit möglichen Auswirkungen. Ihre Er-
gebnisse werden im Bebauungsplan soweit erforderlich berücksichtigt, so dass er-
hebliche negative Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen werden 
können. 

 

Die Hinweise zu angenommenen Unsicherheiten bei zeitlichen Aspekten des Vor-
habens werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise zu angenommenen Unsicherheiten bei juristischen Aspekten des 
Vorhabens und zur Kommunikation mit dem Planungsbüro werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die Auffassung, dass Mängel und Nachlässigkeiten in Kauf genommen werden, 
wird nicht substantiell belegt und ist daher nicht nachvollziehbar. Auch sind die un-
terstellten einschränkenden Wirkungen durch die Planung auf die Stadtentwicklung 
Bad Vilbels nicht nachvollziehbar.  

 

Die Hinweise zu Unklarheiten in Bezug auf die Erstellung des Verkehrsgutachtens 
werden zur Kenntnis genommen. 

Das Verkehrsgutachten wurde nach einer bewährten und anerkannten Methodik 
fach- und sachtechnisch regelkonform durchgeführt. Es kann im aktuellen Bauleit-
planverfahren zugrunde gelegt werden. Seitens der beteiligten Behörden kamen 
dazu keine kritischen Stellungnahmen, s. a. Beschluss zu Punkt A 1.1. 

Die redaktionellen Fehler bei den Überschriften werden korrigiert, Zähldaten und 
Inhalte sind davon nicht betroffen. 

 

Die Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten der Stadtverordneten und die angeblich 
verspätete Übergabe der Unterlagen an sie wird zur Kenntnis genommen. 

Das Bebauungsplanverfahren wurde und wird gemäß den gesetzlichen Regelun-
gen durchgeführt. 

 

Der Anregung A 5, aufgrund der angeblichen Fehler und Mängel ein neues Ver-
kehrsgutachten zu erstellen und die Beteiligungsschritte gemäß § 3 (2) und § 4 (2) 
zu wiederholen, wird nicht gefolgt. 

Aus den aufgeführten Aspekten zum Verkehrsgutachten ergibt sich nach Auf-
fassung der Stadt nicht die Erfordernis, das Verfahren in dem gewünschten Um-
fang neu aufzurollen. Nur wenn sich ein Änderungsbedarf für den Entwurf des Be-
bauungsplans ergibt, sind gemäß § 4a (3) BauGB die entsprechenden gesetzlich 
vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren erneut durchzuführen. 

 

Der Hinweis auf die angeblich mangelnde Sorgfaltswahrung durch das Büro Die-
sing + Lehn wird zur Kenntnis genommen. 

Die unterstellte mangelnde Sorgfaltswahrung wird nicht substantiell belegt und ist 
daher nicht nachvollziehbar. 
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Der Hinweis auf die angeblich mangelnde Sorgfaltswahrung durch das Büro IMB-
Plan wird zur Kenntnis genommen. 

Die unterstellte mangelnde Sorgfaltswahrung wird nicht substantiell belegt. Die 
Verkehrsuntersuchung wurde nach einer bewährten und anerkannten Methodik 
fach- und sachtechnisch regelkonform durchgeführt. Die redaktionellen Fehler bei 
den Überschriften werden korrigiert, Zähldaten und Inhalte sind davon nicht betrof-
fen. Damit kann die Verkehrsuntersuchung im aktuellen Bauleitplanverfahren zu-
grunde gelegt werden. Seitens der beteiligten Behörden kamen dazu keine kriti-
schen Stellungnahmen, s. a. Beschluss zu Punkt A 1.1.  

 

 

Die Hinweise auf möglicherweise verwirrende Unterlagen, Anfechtbarkeit der Bür-
gerbeteiligung, Klagemöglichkeiten sowie politische und gesellschaftliche Auswir-
kungen werden zur Kenntnis genommen. 

In Bezug auf die Beteiligung als den Aspekt, der für das Bebauungsplanverfahren 
von Belang sein könnte, wird nicht belegt, inwiefern diese anfechtbar sein soll. 
Diese Auffassung ist daher nicht nachvollziehbar  
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Der Anregung A 6, die redaktionellen Fehler in der Verkehrsuntersuchung zu kor-
rigieren, wird gefolgt. 

Die redaktionellen Fehler bei den Überschriften werden korrigiert. Zähldaten, Inhalt 
und Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind davon nicht betroffen. 

 

 

Der Hinweis zu einem Datum auf einer Datei im Internet wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Das Datum der Datei bezieht sich auf den Termin der Einstellung ins Internet und 
gibt keinen Bearbeitungsstand wieder. Die Datei im Internet entspricht der Datei, 
die den Stadtverordneten vorgelegt wurde. 
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A 7 

Der Anregung A 7, die Verkehrsuntersuchung anhand von anderen Zähldaten zu 
überarbeiten, wird nicht gefolgt. 

Die Verkehrsuntersuchung wurde nach einer bewährten und anerkannten Metho-
dik fach- und sachtechnisch regelkonform durchgeführt. Sie kann im aktuellen Bau-
leitplanverfahren zugrunde gelegt werden, s. a. Beschluss zu Punkt 1.1. 
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Der Anregung A 8, intensiver auf die Parkplatzsituation einzugehen, wird teilweise 
gefolgt.  

In der Begründung wurde bereits auf den Bedarf an KFZ-Stellplätzen durch das 
Hotel, die Stadthalle und das Kurhaus eingegangen. Ferner wurden die wegfallen-
den Stellplätze des Cityparkplatzes berücksichtigt, aber auch die Potentiale in der 
Umgebung mit der Tiefgarage unter der Neuen Mitte und im Nahbereich des Plan-
gebiets.  

Die festgesetzte Stellplatzzahl wurde wie folgt ermittelt: In der Tiefgarage sind, wie 
in der Begründung erläutert, insgesamt mindestens 365 Stellplätze vorgesehen, 
von denen 100 dem Hotel zugeordnet werden und insgesamt mindestens 265 öf-
fentlich bzw. im Zusammenhang mit der geplanten Stadthalle zu sehen sind. Nach 
aktuellem Stand der Hochbauplanungen werden es sogar insgesamt 380 Stellplät-
ze sein. Die unterschiedliche Zuordnung geht gleichzeitig mit einer sehr unter-
schiedlichen Nutzungsintensität einher. Und auch die Nutzerzeiträume sind unter-
schiedlich. 

Nach der Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel ist für Versammlungsstätten mit 
überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz pro 5 Sitzplätze vorgesehen. Im Großen Saal 
der Stadthalle sollen 1.150 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Da aber gleichzeitig 
noch im EG und im alten Kurhaus getrennte Veranstaltungen möglich sein sollen, 
sind im neuen Saal EG ca. 250 Sitzplätze und im Kurhaussaal alt ebenfalls 250 
Sitzplätze anzudenken, in Summe also 1.650 Sitzplätze /5 Plätze pro Stellplatz  = 
330 Stellplätze. In diese Aufstellung nicht eingerechnet ist ein ÖPNV-Bonus, wie er 
bspw. nach der VwV Stellplätze (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ver-
kehr und Infrastruktur über die Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplät-
ze) Baden-Württemberg) möglich ist. Der Standort der baulichen Anlage wird in 
dieser Vorschrift hinsichtlich seiner Einbindung in den ÖPNV bewertet. An der 
Parkstraße in der Nähe vom Kurhaus befindet sich die Haltestelle "Kurhaus", von 
der aus mit mehreren Buslinien sowohl der Südbahnhof, der Bahnhof Bad Vilbel, 
aber auch Frankfurt angefahren wird. Auf der anderen Seite der Nidda, am Nid-
daplatz, befindet sich ebenfalls eine Bushaltestelle, die von mehreren Buslinien 
angefahren wird. Der Bad Vilbeler Südbahnhof ist aber auch mit einer Entfernung 
von ca. 700 m gut fußläufig zu erreichen. 

Da eine vollständige und gleichzeitige Belegung von Stadthalle und Kurhaus mit 
der maximal möglichen Bestuhlung nur in den seltensten Fällen zu erwarten ist, 
wird somit die festgesetzte Zahl von 200 im Zusammenhang mit der Stadthalle zu 
errichtenden Stellplätze zzgl. mindestens 65 bis 80 vorgesehene öffentliche Stell-
plätze in der Tiefgarage als angemessen erachtet. 

Die Zahl von zusätzlich 100 Stellplätzen für das Hotel wird ebenfalls als ausrei-
chend erachtet, da auch hier Synergien mit der Stadthallennutzung zu erwarten 
sind. 
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Zudem ist die Nutzung der zu Veranstaltungszeiten nicht immer voll ausgelasteten 
Tiefgarage unter der Neuen Mitte mit ca. 170 Stellplätze möglich. Folglich stehen 
in unmittelbarer räumlicher Entfernung insgesamt mindestens 535 bis 550 Tiefga-
ragenstellplätze zur Verfügung. Dies ist für die vorgesehene Nutzung, auch unter 
Berücksichtigung der Umgebung, ausreichend. 

 

Die Hinweise auf die Hugenottenhalle in Neu-Isenburg und auf Befürchtungen in 
Bezug auf zukünftigen Such- und Warteverkehr werden zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 9, die Fahrtenprognose zu überarbeiten, wird nicht gefolgt.  

Die Ermittlung der Neuverkehrsfahrten infolge des Bauvorhabens über die künftig 
zur Verfügung stehende Anzahl an Stellplätzen im Plangebiet ist aus verkehrs-
technischer Sicht fachlich richtig. Die künftig zu erwartenden unterschiedlichen 
Nutzungen und Nutzungsintensitäten der einzelnen Stellplätze und Stellplatzberei-
che wurden in der Verkehrsuntersuchung ebenso berücksichtigt wie die tageszeit-
liche und räumliche Verteilung. Dies gilt auch für die derzeitigen Verkehre durch 
den City-Parkplatz, die künftig im Rahmen der Neuverkehre wieder ins Verkehrs-
netz eingebracht wurden. 

 

Der Anregung A 10, den VILBUS wegen zu geringer Frequenz nicht als Teil des 
ÖPNV zu berücksichtigen, wird nicht gefolgt. 

Die Fahrtenzahl des VILBUS' kann bei Bedarf erhöht werden, so dass hierdurch 
auch ein Teil des Besucherverkehrs für Hotel und Stadthalle abgedeckt werden 
kann. Wie bereits zu Punkt A 3 dargelegt, wurde der ÖPNV bei der Festsetzung 
der Stellplatzzahl berücksichtigt. 
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Der Hinweis, dass die Bebauung im Plangebiet die Frischluftzufuhr verhindern 
würde, wird zur Kenntnis genommen. 

Dieses Thema wird im Rahmen der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 
Umweltverträglichkeitsgesetz behandelt. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass 
durch die Bebauung keine erhebliche Beeinträchtigung der Frischluftzufuhr erfolgt, 
da nur der Randbereich der Luftmassentransportbahn "Nidda-Tal" betroffen ist und 
im Bereich des Parks eine Kaltluftproduktion nur in geringem Umfang vorliegt. Wei-
terhin stellt die angrenzende Kasseler Straße und die Eisenbahnlinie bereits eine 
Barriere für den Luftmassentransport dar. 

 

Die Anregung A 11, mit dem Bau der Stadthalle und des Hotels erst nach dem 
Hessentag zu beginnen, betrifft nicht den Regelungsgehalt des Bebauungsplans 
und wird daher außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genommen. 
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Bürger/in 4 

Stellungnahme vom 26.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, die Verkehrsuntersuchung zu überarbeiten, wird nicht gefolgt. 

Die Analyse-Belastungen 2012 können aus verkehrstechnischer Sicht als Daten-
basis für die Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan "Kurpark West" verwen-
det werden. Sie wurden aus flächendeckenden und über mehrere Jahre durchge-
führten Verkehrszählungen im Kernstadtbereich entwickelt und im Rahmen des 
Gesamtverkehrsplans Bad Vilbel (Teil 1: Kernstadt, 2015) zu einer nachhaltigen 
Datenbasis zusammengefügt. Durch die jahrelangen flächendeckenden Verkehrs-
zählungen, Beobachtungen und Analysen im Untersuchungsraum konnten und 
wurden temporäre Einflüsse wie u.a. die Baustelle am Nidda-Platz sowie witte-
rungsbedingte Einflüsse verkehrstechnisch beurteilt, berücksichtigt und im Be-
darfsfall ausgeglichen. Die Hochrechnung auf durchschnittliche tägliche Verkehrs-
stärken (DTV, DTV-W, DTV-SV) erfolgte wie allgemein üblich und regelkonform 
auf Basis der Empfehlungen des Handbuchs für die Bemessung von Straßenver-
kehrsanlagen (HBS). 

Ein Ziel dieser flächenübergreifenden Datenbasis für den gesamten Kernstadtbe-
reich war es, auch und gerade für Zeiten, in denen keine repräsentativen Ver-
kehrszählungen möglich sind wie derzeit u.a. aufgrund der Baustelle in der Hom-
burger Straße, eine Grundlage für künftige Berechnungen gewährleisten und wei-
teres Handeln ermöglichen zu können. 

Durch verkehrstechnisch gesicherte Hochrechnungen kann die Datenbasis auf den 
jeweils anzusetzenden Prognosehorizont (hier 2030) hochgerechnet werden. Die 
hierzu verwendeten Faktoren für den allgemeinen Verkehrszuwachs wurden aus 
den langjährigen und flächendeckenden Beobachtungen und Analysen im beste-
henden Verkehrsnetz abgeleitet und mit Hessen Mobil im Rahmen der Verkehrs-
untersuchungen im Bereich der Homburger Straße ("Schwimmbad", "Krebssche-
re", "Ziegelhof" und "Quellenpark Südost") abgestimmt. Zusätzlich zum allgemei-
nen Verkehrszuwachs wurden in der Verkehrsuntersuchung die aktuell bekannten 
Vorhaben und Planungen mit ihren verkehrlichen Auswirkungen auf den Untersu-
chungsraum berücksichtigt. Diese wurden in der Verkehrsuntersuchung zum Be-
bauungsplan "Schwimmbad - 1. Änderung" zusammengefasst und in der vorlie-
genden Untersuchung überlagert. Ein weiterer, gesicherter Kenntnisstand liegt 
derzeit nicht vor. 

 



 

 

 

 

Bebauungsplan "Kurpark West", Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB -  Anregungen / Hinweise Beschlussvorschlag Stand 16/02/2018               Seite 56   

 

 

A 2 

Der Anregung A 2, die Auswirkungen des Verkehrs anders zu bewerten, wird 
nicht gefolgt. 

Die Befürchtungen werden nicht geteilt. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 
zeigen für den Knotenpunkt "‘Schwarzer Weg‘ / Kasseler Straße" auch in Zukunft 
mindesten "befriedigende" Verkehrsabläufe (QSV = C). Nennenswerte innerstädti-
sche Verlagerungseffekte in den Untersuchungsbereich ‚Schwarzer Weg‘ sind 
nicht zu erwarten.  

Für die unmittelbaren Ziel- und Quellverkehre (u.a. geplante Tiefgarage) wurden 
die künftigen Verkehrsabläufe durch entsprechende Empfehlungen zur künftigen 
Verkehrsführung im ‚Schwarzen Weg‘ optimiert. 
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Bürger/in 5 

Stellungnahme vom 22.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, die Neuverkehrsfahrten anders zu ermitteln, wird nicht gefolgt. 

Die Ermittlung der Neuverkehrsfahrten infolge des Bauvorhabens über die künftig 
zur Verfügung stehende Anzahl an Stellplätzen im Plangebiet ist aus verkehrs-
technischer Sicht möglich und fachlich richtig. Die künftig zu erwartenden unter-
schiedlichen Nutzungen und Nutzungsintensitäten der einzelnen Stellplätze und 
Stellplatzbereiche wurden in der Verkehrsuntersuchung ebenso berücksichtigt wie 
die tageszeitliche und räumliche Verteilung. Dies gilt auch für die derzeitigen Ver-
kehre durch den City-Parkplatz, die künftig im Rahmen der Neuverkehre wieder ins 
Verkehrsnetz eingebracht wurden. Insofern ist sowohl die Verkehrsuntersuchung 
als auch das Schallschutzgutachten fach- und sachtechnisch regelkonform durch-
geführt worden. Von Seiten der entsprechend beteiligten Behörden kamen hierzu 
auch keine kritischen Stellungnahmen. 

 

Der Hinweis, dass vermutet wird, die Stellplatzzahlen seien nicht ermittelt worden, 
wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 

Die festgesetzte Stellplatzzahl wurde wie folgt ermittelt: In der Tiefgarage sind, wie 
in der Begründung erläutert, insgesamt mindestens 365 Stellplätze vorgesehen, 
von denen 100 dem Hotel zugeordnet werden und insgesamt mindestens 265 öf-
fentlich bzw. im Zusammenhang mit der geplanten Stadthalle zu sehen sind. Nach 
aktuellem Stand der Hochbauplanungen werden es sogar insgesamt 380 Stellplät-
ze sein. Die unterschiedliche Zuordnung geht gleichzeitig mit einer sehr unter-
schiedlichen Nutzungsintensität einher. Und auch die Nutzerzeiträume sind unter-
schiedlich. 

Nach der Stellplatzsatzung der Stadt Bad Vilbel ist für Versammlungsstätten mit 
überörtlicher Bedeutung 1 Stellplatz pro 5 Sitzplätze vorgesehen. Im Großen Saal 
der Stadthalle sollen 1.150 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Da aber gleichzeitig 
noch im EG und im alten Kurhaus getrennte Veranstaltungen möglich sein sollen, 
sind im neuen Saal EG ca. 250 Sitzplätze und im Kurhaussaal alt ebenfalls 250 
Sitzplätze anzudenken, in Summe also 1.650 Sitzplätze /5 Plätze pro Stellplatz  = 
330 Stellplätze. In diese Aufstellung nicht eingerechnet ist ein ÖPNV-Bonus, wie er 
bspw. nach der VwV Stellplätze (Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ver-
kehr und Infrastruktur über die Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplät-
ze) Baden-Württemberg) möglich ist. Der Standort der baulichen Anlage wird in 
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dieser Vorschrift hinsichtlich seiner Einbindung in den ÖPNV bewertet. An der 
Parkstraße in der Nähe vom Kurhaus befindet sich die Haltestelle "Kurhaus", von 
der aus mit mehreren Buslinien sowohl der Südbahnhof, der Bahnhof Bad Vilbel, 
aber auch Frankfurt angefahren wird. Auf der anderen Seite der Nidda, am Nid-
daplatz, befindet sich ebenfalls eine Bushaltestelle, die von mehreren Buslinien 
angefahren wird. Der Bad Vilbeler Südbahnhof ist aber auch mit einer Entfernung 
von ca. 700 m gut fußläufig zu erreichen. 

Da eine vollständige und gleichzeitige Belegung von Stadthalle und Kurhaus mit 
der maximal möglichen Bestuhlung nur in den seltensten Fällen zu erwarten ist, 
wird somit die festgesetzte Zahl von 200 im Zusammenhang mit der Stadthalle zu 
errichtenden Stellplätze zzgl. mindestens 65 bis 80 vorgesehene öffentliche Stell-
plätze in der Tiefgarage als angemessen erachtet. 

Die Zahl von zusätzlich 100 Stellplätzen für das Hotel wird ebenfalls als ausrei-
chend erachtet, da auch hier Synergien mit der Stadthallennutzung zu erwarten 
sind. 

Zudem ist die Nutzung der zu Veranstaltungszeiten nicht immer voll ausgelasteten 
Tiefgarage unter der Neuen Mitte mit ca. 170 Stellplätze möglich. Folglich stehen 
in unmittelbarer räumlicher Entfernung insgesamt mindestens 535 bis 550 Tiefga-
ragenstellplätze zur Verfügung. Dies ist für die vorgesehene Nutzung, auch unter 
Berücksichtigung der Umgebung, ausreichend. 
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Stellungnahmen aus der § 4 (2)-Beteiligung 

mit Anregungen und / oder Hinweisen  
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Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung, 61169 Friedberg 

Stellungnahme vom 25.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung, zu Hydranten und zu sonstigen Maß-
nahmen des Brandschutzes werden zur Kenntnis genommen und zu gegebener 
Zeit beachtet werden. 

In Bezug auf die Sicherheit der Wasserversorgung erfolgte eine bestätigende Stel-
lungnahme der Stadtwerke Bad Vilbel als Versorgungsträgerin. 
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Der Anregung A 1, einen Satz zu den artenschutzrechtlichen Grundlagen zu strei-
chen, wird nicht entsprochen. 

In dem betreffenden Kapitel 1.3 werden allgemein die für den Artenschutz relevan-
ten rechtlichen Grundlagen beschrieben. Der auf den § 39 Abs. 1 BNatSchG be-
zogene Satz ist inhaltlich korrekt und muss nicht gestrichen werden. Es wird auch 
geringfügiger Gehölzbewuchs beseitigt.  

 

Der Hinweis auf die Veränderung des Entwurfs gegenüber dem Vorentwurf wird 
zur Kenntnis genommen. 

Der Umfang überbaubaren Fläche wurde gegenüber der frühzeitigen Beteiligung 
(Vorentwurf) nicht grundsätzlich verändert, wohl aber die Lage der Gebäude. Un-
geachtet dessen wird in der Artenschutzprüfung der aktuelle Eingriffsbereich mit 
den entsprechenden Konsequenzen bewertet. 

 

Der Anregung A 2, widersprüchliche Aussagen in der Artenschutzprüfung zu prä-
zisieren, wird entsprochen. 

Fakt ist, dass im Zuge der 2017 durchgeführten Untersuchungen keine besetzten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen oder Hinweise darauf festge-
stellt wurden. Bis zum Beginn der Baumaßnahmen ist jedoch ein Besatz von 
Sommerquartieren an Höhlenbäumen und Gebäuden nicht völlig auszuschließen. 
Dementsprechend wird in der Artenschutzprüfung und im Bebauungsplan auf die 
Notwendigkeit von Vermeidungs- und ggf. Schutzmaßnahmen hingewiesen.  

 

Der Anregung A 3, die Artenschutzprüfung um eine Einzelartenprüfung zu ergän-
zen, wird gefolgt. 

In der Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan "Kurpark-West" können Einzelar-
tenprüfungen für die potenziell vorkommenden bzw. im Umfeld 2009 nachgewie-
senen, relevanten  Fledermausarten ergänzt werden. Eine geänderte Betroffenheit 
oder ein verändertes Prüfergebnis sind jedoch nicht zu erwarten. In Absprache mit 
der Unteren Naturschutzbehörde wird eine Umweltbaubegleitung durchgeführt. 
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Der Hinweis auf Ergebnisse eines Gutachtens aus dem Jahr 2009 wird zur Kennt-
nis genommen.  

2009 wurden keine Untersuchungen an der Parkstraße und der Kasseler Straße 
durchgeführt. Sehr hohe Flugaktivitäten wurden entlang der Nidda, außerhalb des 
B-Plangebietes "Kurpark West" festgestellt. Auch die genannten Arten wurden 
ausschließlich an der Nidda registriert, wobei von der Rauhautfledermaus nur ein 
einziger Rufnachweis vorlag und die Detektornachweise des Großen Mausohrs als 
unsicher eingestuft wurden. Die Untersuchungen im Geltungsbereich "Neue Mitte" 
von 2009 stehen damit in keinem Widerspruch zu den aktuellen Ergebnissen und 
Bewertungen für den Bebauungsplan "Kurpark West". Weder entlang der Nidda 
noch an der Kasseler Straße und der Niddastraße / Schwarzer Weg wird in die 
Baumbestände und potenzielle oder nachweisliche Flugkorridore eingegriffen. 

 

Der Hinweis auf eine Zerschneidung der Flugrouten von Fledermäusen wird zur 
Kenntnis genommen. 

Es kommt durch das Vorhaben nicht zu einer Zerschneidung von Flugrouten. Der  
Korridor an der Nidda liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Innerhalb des Gel-
tungsbereiches werden die an die Nidda angrenzenden Baumbestände und 
Parkstrukturen explizit erhalten.  

 

Der Anregung A 4, die Anzahl der Begehungen zu erhöhen, wird im Rahmen der 
dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten Umweltbaubegleitung gefolgt. 

Die Anzahl der Begehungen ist für die Ermittlung der artenschutzrechtlich relevan-
ten Sachverhalte ausreichend. Dabei geht es ausschließlich um die Frage, ob 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse  beeinträchtigt und Tiere getötet 
werden können. Auf diese Fragestellung wird in dem Fachbeitrag Fauna und der 
Artenschutzprüfung explizit eingegangen. Das Ergebnis wird als Hinweis zum Ar-
tenschutz im Bebauungsplan berücksichtigt. Da alle Fledermausarten dem glei-
chen Schutz unterliegen, ist es unerheblich, welche Art das Gebiet oder mögliche 
Quartiere nutzt, zumal für eine tatsächliche Quartiersnutzung keine Hinweise ge-
funden wurden. Von daher muss zunächst nicht von einem Verbotstatbestand 
ausgegangen werden und wird auch keine Ausnahmegenehmigung erforderlich.  

Zusätzliche Untersuchungen werden im Rahmen einer Umweltbaubegleitung 
durchgeführt, insbesondere beim Gebäudeabriss und sofern die Baumfällungen 
während der Aktivitätsphase von Fledermäusen (und der Fortpflanzungsphase von 
Vögeln) stattfinden. Hierzu enthält der Bebauungsplan einen entsprechenden Hin-
weis.  
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Nahrungshabitate unterliegen nicht dem Schutz des § 44 (1) BNatSchG, es sei 
denn durch den Verlust essentieller Nahrungshabitate würde es zu populations-
wirksamen Beeinträchtigungen (Aufgabe der Quartiere, erhöhte Mortalität) kom-
men. Angesicht der Aktionsradien der Fledermäuse und der verbleibenden 
Parkstrukturen ist der Verlust an Bäumen im Zuge des Vorhabens unerheblich. 

Gemäß dem Gutachten von 2009 ist nicht von einer häufigen Nutzung als Jagdre-
vier auszugehen (geringe bis fehlende Flugaktiviät nördlich der Nidda). Außerdem 
bleibt auch im Geltungsbereich eine vergleichbare Eignung als Nahrungshabitat 
erhalten, da die künftige Bebauung den aktuellen Bebauungs- und Versiegelungs-
grad nicht wesentlich übersteigt. 

 

Der Anregung A 5, eine Artenaufnahme durchzuführen, ist bereits teilweise ge-
folgt worden. 

Wie vorstehend ausgeführt sind Artenaufnahmen zur Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Sachverhalte nicht erforderlich. Durch genauere Artenkenntnisse 
würden sich keine zusätzlichen Betroffenheiten ergeben. Eine genauere Betrach-
tung des Erhaltungszustandes ist nicht erforderlich, da populationsrelevante Stö-
rungen nicht zu erwarten sind und eine Ausnahmeprüfung nicht erforderlich wird. 
Eine Alternativenprüfung ist im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. des städte-
baulichen Konzeptes erfolgt. Sie ist für die artenschutzrechtliche Prüfung nicht er-
forderlich, da Verbotstatbestände sicher vermieden werden können.  

Die Anbringung von künstlichen Quartieren an Bäumen und/oder Gebäuden ist im 
Bebauungsplan-Entwurf als textliche Festsetzung enthalten.  

Eine insektenfreundliche Gestaltung der Freiflächen (einschließlich Dach- und 
Tiefgaragenbegrünung) kann als Empfehlung bzw. Hinweis in die Artenschutzprü-
fung und den Landschaftsplanerischen Fachbeitrag aufgenommen werden. 

 

Der Hinweis zur Abwägung von artenschutzrechtlichen Bestimmungen wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen werden im Rahmen des Bebauungspla-
nes in ausreichendem Maße gewürdigt. Verbotstatbestände können – wenn über-
haupt – bei der Umsetzung der Bauvorhaben eintreten, sind aber in jedem Fall 
vermeidbar. Der Bebauungsplan weist explizit auf die Anforderungen des Arten-
schutzes hin. Eine Umweltbaubegleitung ist darüber hinaus vorgesehen. 
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Der Anregung A 6 , einen Hinweis in Bezug  auf eine erforderliche hydrogeologi-
sche Beurteilung, wasserrechtliche Zulassung und Beteiligung des Hessischen 
Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (Abteilung Hydrogeologie) in 
den Bebauungsplan aufzunehmen, wird gefolgt. 

Der Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 

 

Der H inweis, dass bei Hochwasserführung der Nidda die Wasserspiegellagen 
über den Geländehöhen im Plangebiet liegen und es damit zu zu Tage tretendem 
Grundwasser kommt, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 7, überschwemmungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen, wird 
gefolgt. 

Eine entsprechende Kennzeichnung wird im Bebauungsplan ergänzt. 
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H  
A  10 
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Der Anregung A 8 , die Sondergebiete durch ein zusätzliches Planzeichen von-
einander abzugrenzen, wird nicht gefolgt. 

Die Sondergebiete sind durch die festgesetzte öffentliche Grünfläche voneinander 
getrennt. Eine zusätzliche Abgrenzung ist nicht erforderlich. 

 

Der Anregung A  9 , eine Vermaßung zu ergänzen, wird gefolgt. 

Die wichtigsten Maße der festgesetzten Flächen werden in den Bebauungsplan 
eingetragen. 

 

Der H inweis, dass keine Baulinien im Plan zu erkennen seien, wird aufgegriffen, 
indem die Baulinien und Baugrenzen durch eine farbige Darstellung stärker er-
kennbar gemacht werden. 

 

Der Anregung A  10, die mögliche Überschreitung der überbaubaren Grund-
stücksfläche durch Terrassen und Vordächer einzuschränken, ist bereits gefolgt 
worden. 

Terrassen und Vordächer werden in die Grundfläche eingerechnet. Die Grundflä-
che ist unter Punkt 2 der textlichen Festsetzungen (Maß der baulichen Nutzung) 
festgesetzt worden. Damit ist die mögliche Überschreitung der überbaubaren 
Grundstücksfläche eingegrenzt worden. Eine zusätzliche Begrenzung der Über-
schreitung ist aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich. 

 

Der Anregung A 11, die Zahl der herzustellenden Stellplätze für die vorgesehenen 
Nutzungen nicht festzusetzen, wird nicht gefolgt. 

Die Stadt möchte gemäß § 1 der  Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Bad Vil-
bel durch die Festsetzung verbindlicher Stellplatzzahlen im Bebauungsplan von 
den in der Satzung vorgeschriebenen Zahlen abweichen. Hierzu ist die Angabe zu 
den erforderlichen Stellplätzen in Bezug auf die vorgesehene Nutzung innerhalb 
der Sondergebiete erforderlich. Der § 1 der Satzung bezieht sich auf alle Arten von 
Bebauungsplänen, nicht nur aufVvorhabenbezogene Bebauungspläne. 
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Der Anregung A 12, zu prüfen, ob die Ein- und Ausfahrt für die Tiefgarage nicht 
dem Sondergebiet zugerechnet werden müsste, wird gefolgt. 

Im Ergebnis führt dies nicht zu einer Änderung der Planung. Die Tiefgarage dient, 
wie in der Begründung beschrieben, nicht nur der Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs der Sondergebiete, sondern steht auch der Öffentlichkeit als Ersatz des 
wegfallenden City-Parkplatzes zur Verfügung. Daher ist die Zufahrt bzw. Ausfahrt 
als Teil der öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzt worden. 

 

Der H inweis, dass vom Denkmalschutz eine Genehmigung für eine Unterkelle-
rung des Kurhauses nicht in Aussicht gestellt werden könne, wird zur Kenntnis ge-
nommen.  

Eine Unterkellerung des Kurhauses ist nicht vorgesehen. 

 

Der H inweis, dass darüberhinaus seitens des Denkmalschutzes sämtliche Beden-
ken zurückgestellt werden, wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde vom 26.09.2017: 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 65203 Wiesbaden 

Stellungnahme vom 25.01.2018 i.V.m. Stellungnahme der Unteren Denkmal-
schutzbehörde im Vorverfahren vom 26.09.2017 

 

Anmerkung: Die Anregungen sind Teil einer älteren Stellungnahme der Unteren 
Denkmalschutzbehörde. Diese hat inzwischen im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens sämtliche Bedenken zurückgestellt, abgesehen von Bedenken gegen eine 
Unterkellerung des Kurhauses, s. a. Stellungnahme des Kreisausschusses des 
Wetteraukreises. 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, die Stadthalle nicht so weit Richtung Osten reichen zu lassen, 
wird nicht gefolgt. 

Die Größe der Stadthalle ergibt sich aus dem von der Stadt erarbeiteten Betriebs-
konzept. Die Lage des daraus resultierenden Baukörpers wurde so gewählt, dass 
aus Richtung Norden das Kurhaus noch deutlich hervortritt und nicht durch die 
Stadthalle vollständig abgedeckt wird. Weiterhin soll zwischen Stadthalle und Hotel 
eine deutliche durch Grün geprägte Zäsur bestehen, um entlang der Niddastraße / 
Schwarzer Weg eine Gliederung der Baukörper zu erhalten. Infolgedessen kann 
die Lage der Stadthalle nicht weiter nach Westen geschoben werden. Zudem hält 
sie durch einen Rücksprung, der mehr als 17 m breit ist, einen ausreichenden Ab-
stand zum Baukörper des Kurhauses ein, um diesen weiterhin als Solitär wirken zu 
lassen. 

 

Der Anregung A 2, die Orangerie in ihrer Ausdehnung zu reduzieren, wird nicht 
gefolgt. 

Die Orangerie dient als bauliches Bindeglied zwischen Stadthalle und Kurhaus. 
Um eine bedarfsgerechte und barrierefreie Erschließung der Funktionsräume zu 
ermöglichen, ist eine gewisse Ausdehnung unumgänglich. Eine Verkleinerung der 
Orangerie würde die funktionalen Synergieeffekte zwischen Kurhaus und Stadthal-
le reduzieren. 

 

Der Hinweis, dass die Minimierung der Eingriffe ins Kurhaus begrüßt wird, wird zur 
Kenntnis genommen. 
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ovag Netz AG, 61147 Friedberg 

Stellungnahme vom 26.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, die Versorgungsanlagen im Bebauungsplan darzustellen, wird 
teilweise gefolgt. 

Die Versorgungsanlagen, die im Bereich der zukünftigen Sondergebiete liegen, 
werden verlegt. Der Plan, der der Stellungnahme beigefügt war, wird den Fachpla-
nern bzw. Versorgungsträgern zur Verfügung gestellt. Auf das geplante Steuerka-
bel für die S-Bahn, das sich am Rand des Geltungsbereichs befindet, wird in der 
Planzeichnung ergänzend hingewiesen. 

 

Der Anregung A 2, zur Sicherung der Kabel außerhalb der öffentlichen Flächen 
einen Schutz- und Arbeitsstreifen festzusetzen, wird nicht gefolgt. 

Da die Lage von Schutz- und Arbeitsstreifen für Kabel erst im Rahmen der nach-
folgenden Hochbauplanung geklärt wird, werden diese Anlagen zu gegebener Zeit 
durch Grunddienstbarkeiten gesichert. Die Festsetzung in einem Bebauungsplan 
ist hierzu nicht erforderlich. 

 

Die Hinweise zu persönlichen Dienstbarkeiten, den erforderlichen Schutz der vor-
handenen Anlagen und Beleuchtungseinrichtungen, die Kontaktaufnahme vor Be-
ginn von Erdarbeiten und Änderungen an den Bestandsanlagen, zu einer erforder-
lichen Transformatorenstation und zur Abstimmung von Anschlussen werden zur 
Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet werden. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt 

Stellungnahme vom 31.01.2018 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hinweis, das die vorgesehene Nutzung im Grundsatz nicht von der Darstel-
lung der regionalplanerischen Zielsetzung einer Siedlungsfläche abweicht, wenn 
die wasserrechtlichen Belange bearbeitet werden, wird zur Kenntnis genommen.  
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A 1 

Der Hinweis, dass wegen der Lage des Plangebiets in einem Heilquellenschutz-
bezirk eigene wasserrechtliche Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten des 
Bebauungsplans erforderlich sein können und das hierfür die Untere Wasserbe-
hörde zuständig ist, wird zur Kenntnis genommen und beachtet werden. 

Die Untere Wasserbehörde hat diesbezüglich eine Anregung geäußert, dass man 
den bereits im Bebauungsplan enthaltenen Hinweis um einen Passus zur erforder-
lichen besonderen hydrogeologischen Beurteilung, wasserrechtlichen Zulassung 
und Beteiligung des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie ergänzen möge. Dieser Anregung wird gefolgt. 

 

Der Anregung A 1, Aussagen zur Versorgungssicherheit, zum sparsamen Um-
gang mit Wasser und zu einer möglichst geringen Flächenversiegelung zu ergän-
zen, wird gefolgt. 

Zur Versorgungssicherheit: Die Wasserversorgung für die im Bebauungsplan vor-
gesehene künftige Bebauung ist durch bestehende Wasserlieferverträge der 
Stadtwerke und Entnahmerechte der Wassergewinnungsanlage gewährleistet. Die 
örtliche Versorgung des betreffenden Bereiches ist über eine gute Anbindungen an 
das innerstädtische Wassernetz sichergestellt. Damit ist die betriebliche Versor-
gung der Gebäude wie auch der Löschwasserbedarf für den Grundschutz, den die 
Stadtwerke gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 leisten müssen, in ausreichender 
Größe abgesichert. 

In Bezug auf einen sparsamen Umgang mit Wasser wird im Bebauungsplan die 
Verwendung von Niederschlagswasser festgesetzt. Damit kann ein Teil des Was-
serbedarfs durch das anfallende Niederschlagswasser gedeckt werden und der 
Verbrauch von Frischwasser gesenkt werden. 

Die möglichst geringe Einschränkung der Grundwasserneubildung wird durch eine 
sehr enge Festsetzung zu den zulässigen Grundflächen gestärkt. Diese Festset-
zung basiert auf den konkreten Hochbauentwürfen und lässt nur noch geringe 
Spielräume zu, so dass in diesem sensiblen Umfeld mit der umgebenden Parknut-
zung ein angemessener Umgang mit den vorhandenen unversiegelten Freiflächen 
erfolgt. Zudem ist eine Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von We-
gen und Zufahrten in den Bebauungsplan integriert worden, so dass auch auf die-
sem Weg die Grundwasserneubildung nur in möglichst geringem Umfang einge-
schränkt wird. 

Soweit diese Aussagen noch nicht in der Begründung enthalten sind, werden sie 
ergänzt.  
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Der Anregung A 2, Aussagen zum vorsorgenden Bodenschutz zu ergänzen, wird 
nicht entsprochen. 

Im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG und im landschaftsplaneri-
schen Fachbeitrag, die der Begründung beigefügt sind, wird das Thema Boden-
schutz umfassend behandelt. Weitere Untersuchungen und Aussagen werden 
nicht für erforderlich gehalten. Es wird aber in die Begründung ein Verweis auf die 
anliegenden Beiträge aufgenommen. 

 

Der Hinweis, dass gemäß schalltechnischer Untersuchung keine LKW-
Anlieferungen / LKW-Abfahrten von Hotel oder Stadthalle in der Nachtzeit möglich 
sind und sich dadurch Nutzungseinschränkungen ergeben würden, wird zur 
Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit beachtet werden. 
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A 3 

Der Anregung A 3, die Darstellung des Geltungsbereichs in den Plänen des Büros 
Naturprofils an den Bebauungsplan anzupassen, ist bereits entsprochen worden.  

Die südliche Geltungsbereichsgrenze folgt allerdings nicht der Hochwasser-
schutzwand, sondern dem Niddaradweg. Die Darstellung des Radwegs ist in den 
Plänen unterschiedlich, evt. führt dies zur Verwirrung. Diese Darstellung wird daher 
noch angepasst. 
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